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nämliche Ziel anstrebe, biclt es aber dennoch für geboten, eine schärfere

Bezeichnung der Aufgabe des Bundes in dieser für das ganze Land so

nächtigen Angelegenheit vorzuschlagen. — Da die Bnndesbehörden schon

bisher in der vom Berein vorgeschlagenen Weise vorgegangen sind und

die ausgeführten Bauten sich als zweckentsprechend bewährt haben, so

hofft'derselbe, es werden sich der Erfüllung seines Wunsches um so we-

niger Schwierigkeiten entgegenstellen, als die Wasserverhecrungen im

Jahr 1868 in sehr ernster Weise an die energische Anhanduahme dieses

Werkes mahnten.
Unerwähnt darf hier nicht bleiben, daß eine Minderheit im ersten

Lemma des Vorschlages den Ausdruck: „im Hochgebirge" weglassen, dem

Bund also das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forst-
pnlizei in der ganzen Schweiz einräumen ivollte. Die Vertreter dieses

weiter gehenden Vorschlages machten vom forst- und valksmirthschaftlichen

Standpunkte aus so gewichtige Gründe geltend, daß die Gegner desselben

bei deren Bekämpfung mehr die politische als die forstwirthschastliche
Seite ins Auge fassen und die alte Regel geltend machen mußten: Man
dürfe über dem Streben nach dem Besten das erreichbare Gnte nicht
versäumen.

Gerne wollen wir uns nun der angenehmen Hoffnung hingeben,
daß beide Vorschläge des Vereins von den Behörden und der letztere

auch vom Volk angenommen werde, der Verein würde damit einen sei-

ner Hauptzwecke erreichen. La n d olt.

St. Gallen. Das Erziehungsdepartement hat folgendes, der all-

gemeinen Beachtung werthes Kreisschreiben an die waldbesitzenden Ge-

meinden und Korporationen erlassen:

Kreisfchreiben
des Erziehungsdepartemcuts des Kts. St. Gallen an die waldbesitzcnden Gemeinden
und Korporationen desselben betreffend die Erziehung von Ob st bäum en

in den Waldsaatschulcn.
(Vom 25. Januar 1871.)

Es ist in neuerer Zeit die höchst erfreuliche Wahrnehmung gemacht

worden, daß sich unter den waldbesitzenden Gemeinden und Korporationen,
namentlich solchen, an deren Spitze sich einsichtige, thätige und gemein-

nützige Vorsteher befinden, ein lebhaftes Interesse für Hebung der Forst-
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wirthschaft kundgegeben und sich sowohl in rationellerer Einrichtung des

Wirthschastsbetriebes als auch in großer Vermehrung der Saatschulen
und Kulturen bethätigt hat, — ein Aufschwung, der noch bei den spä-

tern Generationen dankbare Anerkennung finden wird.
Es wird sich dieses Interesse um so lebendiger und nachhaltiger

erweisen, je besser es den lokalen Forstverwaltungcn gelingen wird, den

vorhandenen land- und forstwirthschaftlichen Wünschen und Bedürfnissen

zu entsprechen und dadurch der Bevölkerung den Nutzen der forstlichen

Einrichtungen recht klar vor Augen zu führen.

In dieser Beziehung erscheint es uns von großer Bedeutung, wenn
den Saatschulen, deren keine waldbesitzende Korporation entbehre«? sollte,

eine etwas erweiterte Einrichtung dadurch gegeben wird, daß in ihnen
auch die Bedürfnisse der Landwirthschaft berücksichtigt werden.

Vor allen Dingen empfiehlt sich die Benutzung der Saatschulen auch

für die Erziehung von O b stb a u m w ild l i ng e n. Der Be-

darf der Landwirthe ist diessalls so groß, daß die Obstbaumschulen un-
fers Kantons ihn nicht decken und das Ausland alljährlich große Zu-
schlisse liefern muß.

Die Erziehung solcher Obstbaumwildlinge läßt sich in allen forst-

lichen Saatschulen mit einiger Sorgfalt leicht bewerkstellige!?, voraus-
gesetzt, daß die Saatschule eine freie, offene Lage und einen kräftigen,
tiefgründigen, hinlänglich humosen Bodei? hat, der — eine Hauptbedin-

gung — mindestens 1'/- F"ß tief umgegraben ist. Nuß-, Kirsch- und

Apfelkernsaaten gedeihen fast überall ohne Schwierigkeit; die Virnpflänz-
linge sind dagegen, wenigstens in den ersten Jahren, etwas wählerischer.

Nußbäume, die um ihres kostbaren, immer höher bezahlte?? Holzes willen

zwar gerne geschlagen, doch seltener nachgepflanzt werden, wachsen rasch

auf und bedürfe?? keiner Veredlung. Sie sollte?? und könnten von den

Korporationen, als großer Schatz für die Zukunft, zu Tausenden ai?

öde?? Rainen, Schutthalden, Winkeln und Wegen ohne irgend welche

Benachtheiligung für den nutzbaren Boden ausgepflanzt werden. Birn-
und Apfelbäunie können entweder ganz unveredelt aufgezogen und aus-

gesetzt werden, ii? welchem Falle sie wenigstens ein brauchbares Mostobst

liefern, oder aber später beliebig in die Krone gepfropft werde??, wodurch

man namentlich für höhere, rauhe Lage?? sehr dauerhafte Bäume erhält.
Die Vorsteher von waldbesitzendcn Gemeinden und Korporationen

machen wir bei diesen? Anlasse angelegentlich darauf aufmerksam, wie sehr

es in ihren? Interesse liegt, ihren Vannwarten und Waldhütern eine aus-

reichende forstliche Ausbildung zukommen zu lassen. Ein forstverständiger
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Angestellter, der sich die Pflege der Bestände, die Anlage von Saatschnlen
und die Ausdehnung der Kulturen recht angelegen sein läßt, bringt dein

Waldeigenthümer den — leider in der Regel allzu geringen — Jahres-
gehalt hundertfältig ein und trägt mehr als irgend ein anderer Faktor

zur allmäligen Aeufuung des Korporationsvermögens bei. Wir können

darum nicht lebhaft genug anempfehlen, diese Waldangestellten, so oft
sich hiezu Anlaß bietet, dieLeh r k n r se für B a n n w a rte be-

suchen zu lassen.

Es sollte aber auch diesfalls noch mehr geschehen. Die Vannwarte
sollten auch die von den landwirthschaftlichen Vereinen überall mit so

viel Eifer angeordneten L e h rku rs e für Bau m wär ter besuchen

und sich in denselben befähigen, die Ansaat und Pflege von Obstbaum-

Wildlingen, sowie die üblichen Veredlungsarten zu besorgen. Es konnte

dadurch diesen Leuten eine bessere Stellung und eine lohnende Neben-

beschäftigung verschafft werden. Die Bann warte sollten überall zu-

gleich Bau m w är t e r werden. Dadurch würde die Obstbaumzuch der

Umgegend außerordentlich gehoben, und die Gemeinden, die im Falle

wären, aus ihren Saatschulen Obstbaumwildlinge oder veredelte Obst-
bäume zu verkaufen, wären im Stande, ihre Forstangestellten besser zn

besolden, sie ganz in das Interesse der Obst- und Waldbaumpflege zu

ziehen und hätten darüber hinaus noch einen gewissen Neingewinn aus

ihren Baumschulen zu beziehen. Dazu kommt, daß die Bevölkerung,
welche die Bannwarte oft scheelen Auges ansieht, ihre Thätigkeit weit
günstiger beurtheilen würde, wenn dieselben zugleich Baumwärter wären.

Es ließen sich ferner in den Waldsaatschulen mit großer Leichtigkeit
noch verschiedene Gesträuchpflanzen, die zu Lebhägen verwendet werden,
erziehen wie: Weißdorn, Hagen- oder Hainbuche, Lig u st er
und in mildern Lagen besonders der leicht wachsende und theuer bezahlte

Lebensbaum, Nllnsa oeeilleàlis. Der Absatz solcher Pflänzlinge, be-

sonders kräftig erzogener und gehörig verschalter, darf als ein gesicherter

betrachtet werden, und die Einnahmen, welche sich daraus erzielen lassen,

bilden eine willkommene Vermehrung der forstlichen Rente.

- Indem wir noch beifügen, daß in den Saatschulen des Staates und

einzelner Gemeinden in neuerer Zeit vollkommen gelungene Versuche

mit der Anzucht sowohl von Obstbaumwildlingen als von den genannten
Gesträuchpflanzen gemacht worden, und daß die Forstbeamten des Staa-
tes stets bereit sind, dem Gemeindeforstpersonal mit den nöthigen An-
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leitnngen an die Hand zu gehen, empfehlen wlr den Vorstehern wald-
besitzender Korporationen nnd Gemeinden diese Anregnng angelegentlich

zur Veachtnng.
St. Gallen, den 2b. Jannar 1871.

Der Regiernngsrath: Tschudi.
Der Sekretär: S ch w a r z e n b a ch.

Maßregeln zum Schutz der Waldungen gegen
Znfektenschaden.

In einzelnen Waldungen des Kantons Bern zeigten sich die Borken-

käfer in so großer Zahl, daß sich die Forstpolizeibehörden veranlaßt ge-

sehen haben, beim Regiernngsrath auf Erlassung einer Ve r o r d n n n g

zum Schutz der Waldungen gegen I n s e kt e n s ch ad e n
anzutragen. Der Negiecungsrath hat die Sache an die Hand genommen
und folgende Verordnung erlassen:

§ 1-

Wenn in einer Gegend der Borkenkäfer auftritt, so können durch

Beschluß der Direktion der Domänen und Forsten alle diejenigen Ge-

ipeindebezirke unter besondern Forstschutz gestellt werden, deren Wal-
düngen unmittelbar oder mittelbar vom Borkenkäfer bedroht sind.

Der Beschluß der Direktion der Domänen nnd Forsten wird den

betreffenden Bezirks- nnd Gemeindebehörden schriftlich mitgetheilt nnd

im Amtsblatt nnd durch öffentlichen Anschlag in den betreffenden Ge-

meinden bekannt gemacht.

Z 2.

Für die unter besondern Forstschutz gestellten Gemeindebezirke gelten

folgende polizeiliche Bestimmungen:
1) Alles vom Borkenkäfer angegangene Holz ist zu fällen, zn entrinden

nnd die Rinde mit den darin befindlichen Insekten zu verbrennen.

2) Die Waldungen sind überhaupt von allem beschädigten, kränklichen
nnd absterbenden Nadelholz zu säubern nnd rein zu halten.

8) Vom 2V. Mai bis 1. Wintermonat darf sich kein Nadelholz in
Klaftern oder liegenden Stämmen weder innerhalb noch- außerhalb
der Waldungen (Holzvorräthe bei Hänsern, Sägewerken, Bau-
plätzen rc.) vorfinden, das nicht entrindet ist.

In Fällen, welche für den Wald keinen Jnsektenschaden be-
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